
Besprechungen

hang VO' 18 bisher der Oftentlichkeit unbe-jeweils 1M Mittelpunkt des Kirchenkampfes.
Die Verweisung der religiösen Orden AauSs dem kannten Aktenstücken Aaus dem deutschen und
Bereich des Schulwesens und schließlich das polnischen Kirchenkampf erganzt wird, sehr

danken. Nıcht LUr der NECUCTECN Kirchen-Verbot jedes Religionsunterrichts und damıt
dıe völlige Ausschaltung der Kirche Aaus dem geschichte, auch dem Staatskirchenrecht eistet

damit wertvolle 1enste. List! S}Erziehungssektor ildete 1in allen Fällen eın
vorrangıges Ziel des laizistischen Staates. Dıie
Kirchen- und Schulpolitik des Deutschen Rei-
ches 1M „Reichsgau Wartheland“, 1n dem das
Reichskonkordat keine Geltung besadfßs, zeıigte, ENGELHARDT, Hanns: Dıie Kirchensteuer 1
wI1e Hıtler nach dem Endsieg auch 1mM „Alt- der Bundesrepublik Deutschland. Bad Hom-
eich“ das Verhältnis VO:  - Staat, Kirche und burg, Berlin, Zürich Gehlen 1968 230 Lw.
Schule „ordnen“ edachte (267 38,—

Wıe die Untersuchung Webers beweist, VOI- Die Kirchensteuer (KıSt) 1st VOrTr allem durch
sucht der laizistische Staat auch, die Kır- die Entscheidungen des Bundesverfassungs-
che durch massıve Eingrifte 1n ıhre Vermögens- gerichts VO 1965 stärker 1n den Blick-
verwaltung und eıine ccharte Überwachung punkt des öffentlichen Interesses gerückt. Sıe
ihrer Finanzen 1n Abhängigkeıit VOoO Staat 1St einerseits einer nehmenden inner-
bringen. In Frankreich scheıterte dieser Ver- un außerkirchlichen Diskussion, andererseits
such weitgehend der Rechtsprechung des ber auch nıcht selten einer durch mangelnden
Conseil d’Etat, des SÖchsten französischen Realismus, unzureichende Sachkenntnis und
Verwaltungsgerichtshof{fs, der für die Regıie- emotionelle Einseitigkeit gekennzeichneten
rung völlig unerwartet einem Bollwerk Kritik ausSgeSEeLZt. Dies alles vollzieht sich auf
der Kirchenfreiheit wurde (75 E 9 Be- dem bewegten Untergrund eines umtassenden
sonders einschneidend und S|  ikanös eNt- Neudurchdenkens des allgemeınen verfas-
wickelte sıch die staatliche Kontrolle des sungsrechtlichen Verhältnisses VO' Staat und
irchlichen Vermögens 1n der Volksrepublik Kirche In dieser Sıtuation 1St A ZUL, daß
Polen Die Geistlichen wurden dort einer Son- Engelhardt das KiıStrecht einer nüchternen,
dersteuerregelung unterworten Durch VO  w} Vereinseitigung freien wissenschaftlichen
die Enteignung des kirchlichen Grundbesitzes, Gesamt-Analyse unterzieht.
die Verstaatlichung des Carıtaswesens und die Wenn INa  o} auch iıne wenıgstens knappe
Unterdrückung der kirchlichen ereine 1st der Schilderung der historischen Wurzeln der
polnische Staat 1n der Lage, jede ihm mi1$- KıSt und zuweilen (z 16, 103 IS 203) eine
jebige Betätigung der Kıirche 1 öffentlichen detailliertere Darstellung des allgemeinen
Leben VO vornherein unmöglich machen. staatskirchenrechtlichen Fundaments der KıSt

Eın wesentlicher Unterschied besteht aller- vermiıssen mag, be1i manchen Einzelproblemen
dings 7zwischen der liberalen rıtten FranzoO- anderer Auffassung se1ın kann und sıch viel-
sischen Republik und dem nationalsozialisti- leicht einen umtassenderen Fußnotenapparat
schen und kommunistischen Herrschaftssystem: und eın Sachverzeichnis wünschen würde, $l

ıne Beseitigung der ede- und Pressefreiheit schmälert das nıcht das Verdienst des Ver-
und damıiıt eın Verbot bzw ıne Gleichschal- fassers ine weithin gültige Auseinander-
eung der kirchlichen und relig1ösen Presse SCETZUNG miıt den zentralen Fragen des KıSt-
kennt die auf Freiheit und Gleichheit aller rechts.
beruhende un! das echt auf E1ıgentum SC- Es 1St ine bedeutsame Ausgangsbasıs für
währleistende Demokratie nicht. das Bu wWenn Engelhardt (16 ( 19

Dem Vertasser 1St tür diese zuverlässig 5C- 20, 30) 1m Gegensatz SA früher herrschenden
arbeitete, reich belegte, mi1t einem umfangrei- Lehre und miıt der jJüngeren Staatskirchen-
chen Literatur- und Quellenverzeichnis AUS- rechtslehre und dem Bundesverfassungsgericht
BESTALLELE Darstellung, die durch eiınen An- die KıS5t als ıne „gemeinsame Angelegenheit
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Beérecbungen
des Staates und der Kirche“ begreift. Konse- die jer verarbeitet werden sollte. Eıns ber
quenterweıse sieht s (Zö dann auch als steht test: Wer sıch mit Fragen des KıStrechts
der Natur der Sache entsprechend d daß der befaßt, wıird ın Zukunft den wertvollen
Staat nach 1945 1n den meisten Bundesländern Untersuchungen VO'  - Engelhardt nıcht vorbei-
darauft verzichtete, die SCSAMLTE Materie des gehen können. Marre
KiStrechts abschließend cselbst regeln und
da{ß sıch auf die Normierung VO  3 Rahmen-
bestimmungen beschränkte, die Raum lassen
für kırchliche Steuerordnungen un Steuer- Jesuiten, Protestanten, Demokratie. Hrsg. VO'  3
beschlüsse. Von besonderer Bedeutung sind die Werner SCHATZ, Zürich EVZ-Verl 1968
Aussagen Zur KıStpflicht (57-134)). S1ıe be- 125 (Polis 30.) Kart. 5,90
schäftigen sich u. A A mi1t den ebenso interessan- Dieses Polis-Bändchen wurde VO:  3 einem
en WwW1e schwierigen Fragen der Kirchenmit- Kenner der Schweizer Verhältnisse als „klei-
gliedschaft (59—98), insbesondere mıiıt derjen1- NCS, ber doch echt ökumenisches Ereijgn1s“ be-
SCH, wer „evangeliısch“ 1mM Sınne des K1ıSt- zeichnet. Zu Begınn des Jahres 1967 veranstal-
rechts 1st (65 300 des Kirchenaustritts (89—96), tetfe die evangelisch-reformierte Petersgemeıin-
der Besteuerung VO  S Nichtmitgliedern (98 de VO Basel eıne Vortragsreihe dem The-
134), WOZU auch ine autfschlußreiche Ausein- „Sollen die kontessionellen Ausnahme-
andersetzung mi1t den Entscheidungen des artıkel der Bundesverfassung aufgehoben WCI-

Bundesverfassungsgerichts ZuUur Besteuerung 50% den?“ Dreı promiınente Referenten CVaAaNSC-
Mischehen gehört (121 und 147 Be1 der lisch-reformierten Bekenntnisses, der Zürcher
Darstellung der Bemessungsgrundlage der KıSt Staatsrechtslehrer Kägı, der Theologe Prof.
_- beansprucht Vor allem das Thema Pfister un der Politiker un Chefredak-
„Die KıSt als Zuschlagsteuer“ s44) Auf- teur der „Basler Nachrichten“, Nationalrat
merksamkeit; allerdings wäaren Vor- und Dürrenmatt, stimmen mi1t dem Studenten-
Nachteilen der Bindung der KıSst die at- seelsorger Ziegler darin überein, daß der
lichen Steuern und speziell SE KıStprogres- Jesuiten- und Klosterartikel durch ine eil-
S10N wohl noch weıtere ergänzende Über- FevV1sıoON der Bundesverfassung der Eidgenos-
legungen wünschenswert. Das oilt E auch enschaft aufgehoben werden sollte Kägı
für den dem Kapitel „Die Erhebung der kam 1n seinem Referat dem Ergebnis: EDn
15t“ 7-2 abgehandelten Komplex der Jesuiten- und das Klosterverbot widerspre-
staatlichen Kirchensteuerverwaltung (181 f chen den Grundnormen der Bundesverfassung.
243); der &M auch eın überzeugendes Eintre- Sıe sınd gleicherweise ungerecht und unklug
ten für die Verfassungsmäßigkeit des KıSt- Sie sind auch 5 nıcht mehr praktikables
Lohnabzugs nthält (196 Recht“ (33) Pfister betonte, der Protestan-

Gegenüber der sıch ber 211 Seiten CI- t1smus der Schweiz benötige keine Sıcherung
streckenden abgewogenen rechtswissenschaft- durch die Ausnahmeartikel der Bundesvertfas-
lichen Analyse des KiStrechts sind die autf den SUNg Obwohl die Lösung als solche
etzten zweijeinhalb Seıiten des Buches enthal- enkbar eintfach ware, erd der Weg bis ZUr

verfassungs- bzw kirchenpolitischen Er- endgültigen Beseitigung dieser verfassungs-
wagungen leider allzu aphoristisch ausgefallen rechtlichen Relikte Aaus der Kulturkampfzeit
Zur Frage der innerkirchlichen Problematik des VErSANSCHCHN Jahrhunderts, WwWI1e wiederum

KıSt etwa oibt N bereits eıne umfang- Kägı erklärte, „Außerst schwier1g“ seın
reiche Lıiıteratur (vgl Marre, Die Kirchen- und ıcht weniıger hart un! mühsam als der
SteuUer, Entstehung, Problematik und Reform, Kampf das Frauenstimmrecht (11)
in dieser Zschr. 150 11967 ] 314 Anm 14), Listl S
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